
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen 19. März 2024  

 
Mandantenbrief Februar 2024 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEG IV) 
 
Einkommensteuer 

· Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen als haushaltsnahe Dienstleistung absetz-
bar 
 

Lohn und Gehalt 
· Arbeitnehmer müssen in ihrer Freizeit Dienstplananweisungen für den Folgetag 

zur Kenntnis nehmen 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 

Termine Steuern/Sozialversicherung Februar 2024 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidari-
tätszuschlag 

12.02.20241 11.03.20241 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Entfällt 11.03.2024 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

Entfällt 11.03.2024 

Umsatzsteuer 12.02.20242 11.03.20243 

Umsatzsteuer Sondervorauszah-
lung 

12.02.2024 Entfällt 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 15.02.2024 14.03.2024 
Scheck5 12.02.2024 11.03.2024 

Gewerbesteuer 15.02.2024 Entfällt 
Grundsteuer 15.02.2024 Entfällt 
Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 19.02.2024 Entfällt 
Scheck5 15.02.2024 Entfällt 

Sozialversicherung6 27.02.2024 26.03.2024 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszu-
schlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 

zuständige Finanzamt abzuführen. 
 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-

fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-

zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säum-
niszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Ab-
gabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 23.02.2024/22.03.2024, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 



 

Allgemein 

Eigenbedarfskündigung wegen Nutzung des Mehrfamilienhauses als Ein-
familienhaus  
Wenn sich in einem Wohnhaus mehrere Wohnungen befinden und der Eigentümer 
das Haus künftig als Einfamilienhaus selbst nutzen will, sind die entsprechenden Ei-
genbedarfskündigungen unwirksam, wenn für den Umbau keine Baugenehmigung 
vorliegt. Es liegt dann eine unzulässige Vorratskündigung vor. So entschied das 
Amtsgericht Hamburg. 

Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEG IV) 
Am 11.01.2024 ist der Referentenentwurf für das bereits im Koalitionsvertrag ange-
kündigte Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEG IV) veröffentlicht worden. Der Entwurf 
enthält mit Blick auf die Wirtschaft im Wesentlichen Entlastungen, die sich auf drei 
Maßnahmen zurückführen lassen: 
· Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege im Handels- und Steuerrecht von 

zehn auf acht Jahre (z. B. Rechnungskopien, Konto-auszüge und Lohn- und Gehaltslisten). 

· Aufhebung von Schriftformerfordernissen oder deren Herabstufung auf die Textform nach § 
126b BGB (bspw. keine Schriftformerfordernis für Gewerberaum-Mietverträge). 

· Für deutsche Staatsangehörige besteht zukünftig keine Hotelmeldepflicht mehr. 

Die Wirtschaft soll in einem Umfang von 680 Mio. Euro jährlich entlastet werden. Al-
lein 595 Mio. Euro dieser Entlastung resultieren aus den verkürzten Aufbewahrungs-
fristen. Gleichzeitig spricht die Bundesregierung das Risiko eines Steuerausfalls von 
jährlich 200 Mio. Euro an, da ohne Buchungsbelege ein Hinterziehungstatbestand 
nach neun bzw. zehn Jahren nicht mehr erfolgreich nachgewiesen werden könnte.  
Aus inhaltlicher Sicht und mit Blick auf die erwartete monetäre Entlastung bleibt der 
Entwurf hinter den Erwartungen zurück. So greift das BEG IV die geplante Einfüh-
rung einer Vollmachtsdatenbank für das Sozialversicherungsrecht nicht auf. Dieses 
Thema könnte noch im Rahmen des jetzt anlaufenden Gesetzgebungsverfahrens 
aufgegriffen werden. Parallel zum BEG IV stehen weitere Gesetzgebungsverfahren 
auf der Agenda, die auf die bürokratische Entlastung von Bürgern und Wirtschaft ab-
zielen (Wachstumschancengesetz sowie die vorgezogene Anwendung der angeho-
benen Schwellenwerte zur Bestimmung der Größenklassen für haftungsbeschränkte 
Unternehmen auf das Geschäftsjahr 2023). 

Einkommensteuer 

Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen als haushaltsnahe Dienstleistung ab-
setzbar 
Hausbesitzer sind in vielen Städten und Gemeinden verpflichtet, den Gehsteig im 
Winter schnee- und eisfrei zu halten. Bisher lehnte die Finanzverwaltung Steuerbe-
günstigungen für Winterdienst- bzw. Schneeräumkosten betreffend öffentliche Geh-
wege mit der Begründung ab, dass die Dienstleistungen nicht auf dem Privatgrund-
stück ausgeführt werden. Diese Auffassung widerspricht der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung. 
Mit BMF-Schreiben vom 01.09.2021 hat die Finanzverwaltung einer Geltendma-
chung von Steuerermäßigungen für Aufwendungen eines Steuerpflichtigen entspro-
chen, die für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen entstehen. Begünstigt sind 
sowohl die Straßenreinigung als auch der Winterdienst auf Gehwegen als haushalts-
nahe Dienstleistung. Als allgemeine Voraussetzung gilt auch hier, dass die Dienst-



 
leistung mit denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar ist. Weiterhin nicht als haus-
haltsnahe Dienstleistung sieht die Finanzverwaltung Schneeräumkosten für Fahr-
bahnen an, die an das Grundstück grenzen.  
D. h., für Dienstleistungen in einem Privathaushalt erhalten Steuerpflichtige auf An-
trag eine Steuerermäßigung i. H. von 20 %, höchstens 4.000 Euro, pro Kalenderjahr 
für ihre Aufwendungen. Dieser Ermäßigungsbetrag wird gem. § 35a EStG direkt von 
der zu zahlenden Einkommensteuer abgezogen. Jedoch müssen Materialkosten für 
das Streugut selbst getragen werden, absetzbar sind nur Arbeits-, Maschinen- und 
Fahrtkosten. Damit das Finanzamt die Kosten anerkennt, müssen die einzelnen Pos-
ten auf der Rechnung gesondert ausgewiesen werden.  
Die Steuerermäßigungen können im jeweiligen Jahr der Zahlung geltend gemacht 
werden. Weitere Voraussetzungen für die Geltendmachung der Steuer- 
ermäßigung sind, dass die Zahlung unbar erfolgt und die unbare Zahlung anhand 
von Überweisungsbelegen nachgewiesen wird. 

Nachweis eines Haupthausstands bei einer doppelten Haushaltsführung 
Eine aus beruflichem Anlass begründete doppelte Haushaltsführung kann auch dann 
vorliegen, wenn ein Steuerpflichtiger seinen bisherigen Haupthausstand aus privaten 
Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt und daraufhin in der dort beibehaltenen 
Wohnung einen Zweithaushalt begründet, um von dort seiner bisherigen Beschäfti-
gung nachzugehen. Dies entschied das Finanzgericht Köln. 
Das Gericht führt hierzu u. a. weiter aus: Der Lebensmittelpunkt des Steuerpflichti-
gen muss sich in der Wohnung befinden, in welchem der Haupthaushalt geführt wird, 
wobei sich der Steuerpflichtige im Wesentlichen nur unterbrochen durch die arbeits- 
und  
urlaubsbedingte Abwesenheit dort aufhält. Ob die  
außerhalb des Beschäftigungsorts liegende Wohnung des Arbeitnehmers dessen 
Lebensmittelpunkt bildet, ist anhand einer Gesamtwürdigung aller Umstände des 
Einzelfalls festzustellen. Bei einem verheirateten Arbeitnehmer liegt der Lebensmit-
telpunkt grundsätzlich an dem Ort, an welchem auch der Ehegatte wohnt. 

Umsatzsteuer 
 
Kein Vorsteuerabzug einer geschäftsleitenden Holding 
Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs besteht der Vorsteuerabzug einer 
Holding nicht für Eingangsleistungen, die sie als Gesellschafterbeitrag in die Toch-
tergesellschaften einlegt (unentgeltlicher Gesellschafterbeitrag). Ein Recht zum Vor-
steuerabzug setzt stattdessen voraus, dass die bezogenen Eingangsleistungen in 
direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit eigenen (steuerpflichtigen) Aus-
gangsumsätzen oder mit der wirtschaftlichen Gesamttätigkeit der Holdinggesellschaft 
stehen.  
Der Bundesfinanzhof folgte dieser Auffassung in seiner Folgeentscheidung.  

Lohn- und Gehalt 

Arbeitnehmer müssen in ihrer Freizeit Dienstplananweisungen für den Folge-
tag zur Kenntnis nehmen 
Arbeitnehmern ist das Lesen einer SMS von ihrem Arbeitgeber über den Beginn ihrer 
zuvor eingeteilten Arbeitsschicht in ihrer Freizeit zuzumuten. Legt eine Betriebsver-
einbarung fest, dass Springerdienste eines Notfallsanitäters vom Arbeitgeber einen 



 
Tag zuvor zu einem bestimmten Zeitpunkt angewiesen werden, darf der Beschäftigte 
eine solche SMS nicht ignorieren. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht. 
Im konkreten Fall klagte ein Notfallsanitäter gegen seine Arbeitgeberin. Diese hatte 
ihn in zwei Fällen  
telefonisch und per SMS und in einem Fall auch per  
E-Mail nicht erreicht, um ihm mitzuteilen, dass der Dienstplan geändert worden war 
und er früher erscheinen solle. Der Notfallsanitäter nahm die Nachrichten nicht zur 
Kenntnis und kam deshalb erst zum ursprünglich geplanten Dienstbeginn. Die Arbeit-
geberin wertete das angeblich zu späte Auftauchen jedoch als unentschuldigtes Feh-
len und kürzte ihm eine Gutschrift in seinem Arbeitszeitkonto und erteilte ihm zu-
nächst eine Ermahnung und dann eine Abmahnung. 
 


